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Dringlichkeitsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: VI11/2020/01308
Datum: 08.06.2020

Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:

Verfasser: Fachbereich Bildung
Plandatum:
Beratungsfolge Termin Status
Bildungsausschuss 25.05.2020 offentlich
02.06.2020 Vorberatung
15.06.2020
Stadtrat 27.05.2020 offentlich
24.06.2020 Entscheidung
Betreff: 2. Anderungssatzung der Satzung uber das Verfahren zur Aufnahme und

Auswahl in den 5. Schuljahrgang und die Festlegung von
Kapazitatsgrenzen der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien ohne inhaltlichen Schwerpunkt der Stadt Halle (Saale) - 2.
Anderungssatzung der Aufnahmesatzung -

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieRt die 2. Satzung zur Anderung der Satzung lber das Verfahren zur
Aufnahme und Auswahl in den 5. Schuljahrgang und die Festlegung von Kapazitatsgrenzen
der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und Gymnasien ohne inhaltlichen Schwerpunkt
der Stadt Halle (Saale) — 2. Anderungssatzung der Aufnahmesatzung — gemaR der Anlage 1.

Katharina Brederlow
Beigeordnete



Darstellung finanzielle Auswirkungen
Fur Beschlussvorlagen und Antrége der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen Oja X nein
Aktivierungspflichtige Investition Oja X nein

Ergebnis Prufung kostengiinstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.  Jahr Hohe (Euro) Wo veranschlagt
(Produkt/Projekt)

Ergebnisplan

Ertrag (gesamt)

Aufwand
(gesamt)

Finanzplan

Einzahlungen
(gesamt)

Auszahlungen
(gesamt)



B Folgekosten (Stand: ab Jahr Hohe Wo veranschlagt
(ahrlich, (Produkt/Projekt)
Euro)

Ertrag (gesamt)

Nach Durchfiihrung - Aufwand (ohne

der MalRnahme zu Abschreibungen)
erwarten

Aufwand
(jahrliche
Abschreibungen)

Auswirkungen auf den Stellenplan [ja X nein
Wenn ja, Stellenerweiterung: Stellenreduzierung:

Familienvertraglichkeit: X ja
Gleichstellungsrelevanz: (lja



Begrindung der Dringlichkeit:

Das Verfahren zur Aufnahme an weiterfuhrenden Schulen fir das Schuljahr 2020/2021 |auft
seit Marz 2020 und muss vor den Sommerferien abgeschlossen sein. 1731 Eltern haben
bereits die Information erhalten, welche Schule ihr Kind zum kommenden Schuljahr
besuchen wird und konnen sich um anstehende Formalitaten (Bucherbestellung,
Schilerbeférderung etc.) kimmern.

Um weitere Platze vergeben zu kodnnen, ist diese Satzungsanderung notwendig. Die
Vergabe der Platze muss ggf. per Losverfahren erfolgen. Diese missen vorbereitet,
durchgefihrt und nachbereitet werden. Weiterhin missen die Eltern Uber den Ausgang
informiert werden und die Mdglichkeit erhalten, sich bei einer Ablehnung des Wunsches fur
Alternativen entscheiden zu kénnen.

Daher ist die Notwendigkeit gegeben, noch im Mai-Juni 2020 eine Anderungssatzung zu
beschlieRen, um +m—\lum—2029—das Verfahren vor den Sommerferlen zum Abschluss zu
bringen. - Die jetzt
entstandene Sltuatlon war n|cht vorhersehbar sondern entstand erst im Laufe des
Verfahrens der Platzvergabe und hangt mit den in diesem Jahr getroffenen
Elternentscheidungen zusammen. Der Anderungsbedarf zeichnete sich erst Anfang Mai ab.
Deshalb ist eine dringliche Beschlussfassung erforderlich.

Begrindung:

Gemald § 41 Abs. 2a SchulG LSA kénnen Schultrager, die keine Schulbezirke nach § 41
Absatz 1a oder Schuleinzugsbereiche nach § 41 Absatz 2 festlegen, mit Zustimmung der
Schulbehoérde fir die einzelnen allgemeinbildenden Schulen Kapazitatsgrenzen und
Auswahlverfahren durch Satzung festlegen. Dabei sind die Vorgaben der
Schulentwicklungsplanung, der jeweilige Schulentwicklungsplan und die Notwendigkeiten
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit zugrunde zu legen.

Dazu beschloss der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 26.02.2020 die 1.
Anderungssatzung uber das Verfahren zur Aufnahme und Auswahl in den 5. Schuljahrgang
und die Festlegung von Kapazitatsgrenzen der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien ohne inhaltlichen Schwerpunkt der Stadt Halle (Saale) — 1. Anderungssatzung
der Aufnahmesatzung.

Schulform Gymnasium
Alle Schilerinnen und Schiler mit dem Schulwunsch ,Gymnasium® kérnren konnten aktuell

aufgenommen werden. Nach jetzigem Stand gibt es dann-keine-weiteren-wenige freien freie
Platze insbesondere fir Wlederholer an kommunalen Gymna3|en Weﬁe#e—Au#nahmen—z—

Im Ergebnls der Beratung im Blldungsausschuss am 25. 05 2020 und 02.06. 2020 sowie
im Stadtrat am 27.05.2020 soll durch die Grundung einer Dritten Integrierten



Gesamtschule dem Wunsch der Eltern auf einen Gesamtschulplatz an einer IGS

entsprochen werden. Damit-ist-eine Kapazitatserhthung-im-Bereich-der Gymnasien-nicht
mehrrelevant:

Schulform Gesamtschule

Zum Stand 02.06.2020 ist festzustellen, dass sich von den 288 Schilerinnen und
Schilern auf den Wartelisten mit Erstwunsch Gesamtschule 161 Schilerinnen und
Schiler zwischenzeitlich fiur eine andere Schulform entschieden haben und an 127
Schulerinnen und Schiler mangels Kapazitdten noch kein Platz an einer
Gesamtschule vergeben werden kann.

Freie Es gibt 44 freie Platze gibt-es-aufgrund-vorangegangener-Losverfahren-nur-noch in
den GymnaS|aIzwe|gen belder Kooperatlven Gesamtschulen (KGS) Aulf—el+e—44—ve|thandenen

Um dem Anspruch auf einen Platz in der gewilinschten Schulform Gesamtschule zu
entsprechen, wird die Griindung der Dritten Integrierten Gesamtschule zum 01.08.2020
mit 4 Zugen far 112 Schilerinnen und Schiler per Beschluss zur
Schulentwicklungsplanung vorgezogen.

Damit ist die Aufnahme dieser Schule in die 2. Satzung zur Anderung der Satzung
tber das Verfahren zur Aufnahme und Auswahl in den 5. Schuljahrgang und die
Festlegung von Kapazitatsgrenzen der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien ohne inhaltlichen Schwerpunkt der Stadt Halle (Saale) - 2.
Anderungssatzung der Aufnahmesatzung erforderlich.




HEFaHSf-GFdeFH-Hg—DIe ,,Marguerlte Frledlaender Gesamtschule“ nutzt am Standort
Ingolstadter StralRe 33, bedingt durch den Prozess des Aufwachsens im Schuljahr
2020/21 sechs Unterrichtsraume fur die kiinftigen Jahrgéange 11-13 noch nicht. Diese 6
Unterrichtsraume sollen fir die neugegrindete aufwachsende Dritte Integrierte
Gesamtschule fir 4 Klassen und den Leitungsbereich genutzt werden. Dazu erfolgten
Absprachen mit der Schulleitung der ,,Marguerite Friedlaender Gesamtschule“ und
dem Landesschulamt. Das Landesschulamt beflurwortet ausdricklich die
Neugrindung einer Schule mit 4 Klassen flr die zukiunftige positive Entwicklung der
neuen Gesamtschule. Die neue Schule muss sich in ihrem Grindungsjahr
organisatorisch und zeitlich an den Rahmen der ,Marguerite Friedlaender
Gesamtschule” orientieren. Einzelne Fachunterrichtsraume miissen gemeinsam
genutzt werden. Ohne die kollegiale Unterstiutzung durch die ,Marguerite Friedlaender
Gesamtschule“ ware dies aweh nicht mdglich.

Ferner ist davon auszugehen, dass sich aweh noch ein Teil der Eltern fir eine
Sekundarschullaufbahn entscheiden wird. Die Gemeinschaftsschule Kastanienallee und
insbesondere die Sekundarschulen (fur die keine Kapazitétsfestlegung besteht) kénnen noch
Schiilerinnen und Schiler aufnehmen, die einen Abschluss in der Sekundarstufe |
anstreben.

Handelt die Stadt Halle (Saale) jetzt nicht, kommt das Verfahren zum Stillstand und ea—%5
die unversorgten Schulerinnen und Schiler erhalten kein vertretbares Platzangebot an

elner welterfuhrenden Schule Naeh—der—de&eﬂ—bestehenéenéat&mg—werdenﬁéemmam

Ferner wurde in diese Satzung der neue Schulname des Lyonel-Feininger-Gymnasiums
aufgenommen.

Andere Anderungen, insbesondere am Vergabeverfahren selbst, werden nicht
vorgenommen.



Abwagende Zusammenfassung:

Pro: Die 2. Satzung zur Anderung der Aufnahmesatzung schafft eine Rechtsgrundlage, um

zusatzliche Schulplatze mit-derMéglichkeit-eines-Abschlussesin-derSekundastufe-H-(Abitur)

im Gesamtschulbereich anzubieten. Ohne diese Satzung hat die Stadt Halle (Saale) kein
rechtssicheres Verfahren fir die notwendige Schaffung weiterer Schulplatze.

Contra: Grunde gegen die Beschlussvorlage bestehen nicht.

Familienvertraglichkeitspriufung:

Die Familienvertraglichkeit der Beschlussvorlage wurde geprift und angesichts der
Rahmenbedingungen fir gegeben befunden, um einen Schulplatz an einer weiterfihrenden
Schule fur jedes Kind zu gewéhrleisten.

Anlagen:

Anlagen gesamt:

Anlage 1 2. Satzung zur Anderung der Satzung Uber das Verfahren zur Aufnahme und
Auswahl in den 5. Schuljahrgang und die Festlegung von Kapazitatsgrenzen
der Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen und Gymnasien ohne inhaltlichen
Schwerpunkt der Stadt Halle (Saale) — 2. Anderungssatzung der
Aufnahmesatzung -

Anlage 2 Synopse

Anlage 3 2. Anderungssatzung der Aufnahmesatzung — Lesefassung —



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text10
	Text8
	Text9
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	Anlage

